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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Amt für Stadtplanung und Bauordnung 
 

176/2023 Bebauungsplan Nr. 8/12 „Krupp-Gürtel: Altendorfer Straße/Dick-
mannstraße (Leben am Krupp-Park), 1. Änderung“ Bekanntmachung des Sat-

zungsbeschlusses 
 

Bekanntmachung 
vom 23.08.2023 

des Satzungsbeschlusses für den 
Bebauungsplan Nr. 8/12 

„Krupp-Gürtel: Altendorfer Straße/Dickmannstraße (Leben am Krupp-Park), 1. Änderung“ 
 
 

 
 
Der Rat der Stadt Essen hat in der Sitzung am 24.08.2022 die 1. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 8/12 „Krupp-Gürtel: Altendorfer Straße/Dickmannstraße (Leben am Krupp-Park), 1. 
Änderung“, – einschließlich der in brauner und grüner Farbe eingetragenen Änderungen - als 
Satzung beschlossen. 
 
Rechtsgrundlage: 
§ 10 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der derzeit gültigen Fas-
sung 
 
Stadträumliche Lage und Räumlicher Geltungsbereich: 
Das ca. 2 ha große Bebauungsplangebiet liegt im Stadtbezirk I und III, Stadtteil Westviertel 
und Altendorf. 
 
Der räumliche Geltungsbereich wird in etwa begrenzt 
 
• im Norden durch die östliche Verlängerung der Dickmannstraße 
• im Osten durch den Krupp-Park 
• im Süden durch die Altendorfer Straße und 
• im Westen durch die Dickmannstraße. 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist im Bebauungsplan durch entsprechende Signatur eindeu-
tig festgesetzt. 
 
Auf den veröffentlichten Orientierungsplan wird hingewiesen. 
 
 
Bereithaltung des Bebauungsplans: 
Der Bebauungsplan Nr. 8/12, liegt mit seiner Begründung im Amt für Stadtplanung und Bau-
ordnung, Deutschlandhaus, Lindenallee 10, 5. Etage, Zimmer 501, an jedem behördlichen 
Arbeitstag während der Dienststunden, 
 
montags - freitags  08.00 Uhr - 15.00 Uhr 
 
zur Einsicht aus. 
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Über den Inhalt des Bebauungsplanes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft er-
teilt. 
Darüber hinaus kann der Bebauungsplan Nr. 8/12 mit seiner Begründung im Internet unter 
der Seite www.essen.de/Stadtplanung eingesehen werden. 
 
Hinweise: 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristge-

mäße Geltendmachung von Entschädigungsansprüchen bei eingetretenen Vermögens-
nachteilen und das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

 
2. Verletzungen von Vorschriften des BauGB bei der Aufstellung der Satzung werden ge-

mäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn 
a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort be-

zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-

schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und 

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 
nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich gegenüber 
der Stadt Essen unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
Der Satzungsbeschluss, Ort und Zeit der Einsichtnahme des Bebauungsplanes sowie die 
aufgrund der §§ 44 Abs. 5 und 215 Abs. 2 BauGB und § 7 Abs. 6 Satz 2 GO NW erforderli-
chen Hinweise werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 14.07.1994 in der 
derzeit gültigen Fassung beim Zustandekommen dieses Bebauungsplanes gemäß § 7 Abs. 
6 Satz 1 GO NW nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) der Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 8/12 „Krupp-Gürtel: Altendorfer 

Straße/Dickmannstraße (Leben am Krupp-Park), 1. Änderung“ gem. § 10 BauGB in 
Kraft.  

 
 
Essen, den 23.08.2023 
 
Der Oberbürgermeister 
Thomas Kufen 
 
 
 
Anmerkung:  Die gleichlautende Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 35 vom 01.09.2023 wird 

mit dieser erneuten Bekanntmachung unwirksam. 
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Sonstige Bekanntmachungen 
 

Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE) 
 

177/2023 GVE Jahresabschluss 
 
 
GVE Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH: 
 

Jahresabschluss 2022 
 
Die Gesellschafterversammlung der Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH hat am 13. Juni 2023 
den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 festgestellt und über die Verwendung wie folgt be-
schlossen: 
 
 
Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2022 in Höhe 
von 320.439,78 € auf neue Rechnung vorzutragen. 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit 
 

vom 30.10.2023 bis 10.11.2023 
 
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Rottstrasse 17, 45127 Essen, zur Einsichtnahme aus. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft – BDO AG hat am 24. Mai 2023 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt: 
 
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers  
 
An die Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH, Essen 
 
PRÜFUNGSURTEILE 
 
Wir haben den Jahresabschluss -der Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH, Essen 
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der, Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang – einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden-geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lage-
bericht der Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH, Essen für das Geschäftsjahr vom 01. Ja-
nuar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.  
 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 
Die unter „SONSTIGE INFORMATIONEN“ genannten Bestandteile des Lageberichts haben wir in Ein-
klang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.  
 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
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• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapi-
talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Er-
tragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und 
 
• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den In-
halt der unter „SONSTIGE INFORMATIONEN“ genannten weiteren Bestandteile des Lageberichts. 
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
 
GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE 
PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS“ unseres Bestätigungsvermerks weiter-
gehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deut-
schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.  
 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 
zu dienen. 
 
SONSTIGE INFORMATIONEN  
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich.  
 
Die sonstigen Informationen umfassen die im Lagebericht enthaltenen lageberichtsfremden und als 
ungeprüft gekennzeichneten Angaben.  
 
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sons-
tigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine an-
dere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 
  
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen 
zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 
 — wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, Lagebericht oder unseren bei der Prüfung er-
langten Kenntnissen aufweisen oder  
— anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.  
Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentli-
che falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tat-
sache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten. 
 
VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER FÜR DEN JAHRESABSCHLUSS UND DEN LAGEBE-
RICHT 
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Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtü-
mern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzu-
wendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesell-
schaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND 
DES LAGEBERICHTS 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-
zes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver-
merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.  
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlun-
gen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise er-
wartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlus-
ses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus 
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• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolo-
sen Handlungen resultierende  wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden,  ist höher 
als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, , 
da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.  
 
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 
 
• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf 
die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks er-
langten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
 
• beurteilen wir die Darstellung, Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt  einschließ-
lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereig-
nisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.  
 
• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 
 
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsori-
entierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Ver-
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 
der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunfts-
orientierten Angaben abweichen. 
 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 
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Essen, 24. Mai 2023 
 
BDO AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
 
gez. Reichenberger   gez. Stolze 
 
Wirtschaftsprüfer    Wirtschaftsprüferin 
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Immobilien Management Essen GmbH (IME) 
 

178/2023 IME Jahresabschluss 
 
 
Immobilien Management Essen GmbH (IME), Essen 
 
 
Jahresabschluss 2022 
 
 
Die Gesellschafterversammlung der Immobilien Management Essen GmbH (IME), Essen hat am 
13. Juni 2023 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 festgestellt und über die Verwendung wie 
folgt beschlossen: 
 
Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2022 in Höhe 
von 14.583.000,00 Euro an die Gesellschafterin Stadt Essen auszuschütten. 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit  
 
 
 vom 30.10.2023 bis 10.11.2023 
 
 
In den Räumen der Gesellschaft, Kastanienallee 25  45127 Essen, zur Einsichtnahme aus. 
 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft – BDO AG hat am 24. Mai 2023 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt: 
 
 
 
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers  
 
An die Immobilien Management Essen GmbH (IME), Essen 
 
PRÜFUNGSURTEILE 
 
Wir haben den Jahresabschluss -der, Immobilien Management Essen GmbH (IME), Essen,- bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang – einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden-geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der 
Immobilien Management Essen GmbH (IME) für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis zum 
31. Dezember 2022 geprüft. Die unter „SONSTIGE INFORMATIONEN“ genannten Bestandteile des La-
geberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapi-
talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
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chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Er-
tragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und 
 
• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den In-
halt der unter „SONSTIGE INFORMATIONEN“ genannten weiteren Bestandteile des Lageberichts. 
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
 
GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE 
PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS“ unseres Bestätigungsvermerks weiter-
gehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deut-
schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.  
 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 
zu dienen. 
 
SONSTIGE INFORMATIONEN  
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich.  
 
Die sonstigen Informationen umfassen die im Lagebericht enthaltenen lageberichtsfremden und als 
ungeprüft gekennzeichneten Angaben.  
 
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sons-
tigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine an-
dere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 
  
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen 
zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 
 — wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, Lagebericht oder unseren bei der Prüfung er-
langten Kenntnissen aufweisen oder  
— anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.  
Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentli-
che falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tat-
sache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten. 
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VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER FÜR DEN JAHRESABSCHLUSS UND DEN LAGEBE-
RICHT 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtü-
mern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzu-
wendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesell-
schaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND 
DES LAGEBERICHTS 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-
zes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver-
merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.  
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlun-
gen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise er-
wartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlus-
ses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus 
 
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolo-
sen Handlungen resultierende  wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden,  ist höher 
als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, , 
da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.  
 
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 
 
• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf 
die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks er-
langten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
 
• beurteilen wir die Darstellung, Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt  einschließ-
lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereig-
nisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.  
 
• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 
 
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsori-
entierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Ver-
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 
der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunfts-
orientierten Angaben abweichen. 
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 
 
 
Essen, 24. Mai 2023 
 
BDO AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
 
gez. Reichenberger         gez. Stolze 
 
Wirtschaftsprüfer     Wirtschaftsprüferin 
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Sparkasse Essen 
 

179/2023 Kraftloserklärungen von Sparurkunden 
 
Kraftloserklärungen von  
Sparurkunden 
 
Der Vorstand der Sparkasse Essen hat die zu den nachstehend aufgeführten Konten ausge-
stellten Sparurkunden für kraftlos erklärt: 
 
 300 286 311 0  300 174 098 8  321 130 169 6 
 300 186 535 5  300 110 338 5  383 140 496 1  
   
 
Essen, den 28.08.2023    Sparkasse Essen 
      Erler    Tomio 
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Öffentliche Zustellungen 
 

180/2023 Liste der öffentlichen Zustellungen 
 
Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in Verbindung mit § 1 des Landeszustellungsgesetzes 
NRW vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der jeweils gültigen Fassung wird für Nachge-
nannte(n) die Bekanntmachung eines Schreibens an der Anschlagtafel im Erdgeschoss des 
Rathauses, Porscheplatz 1, ausgehändigt. 
 
Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Abou Bakar, Wafaa Hamse Gebäude / 3.OG, Amt für Stadtneuerung und 
 Dam und Fares, Bodenmanagement 
 in Tripoli/ Libanon  88-68 212 
 
Ahmar, Meriem  Jugendamt 
   88-51 649 
 
Ali, Milad  Jugendamt 
   88-51 273 
 
Andreyev,   Jugendamt 
Alexandr Alexeevich   88-51 652 
 
Becker, Jennifer  Jugendamt 
   88-51 640 
 
Blagaderov, Nikolaj Wendelinstr. 30-32 JobCenter Essen Mitte-Nord 
 45307 Essen  88-56 222 
 
Cetin, Mehmet Söllingstr. 106 Job-Center Essen Mitte-Nord 
 45127 Essen  88-56 225 
 
Dietz, Andre  Jugendamt 
   88-51 668 
 
Geladari, Kalliopi Ellernplatz 12 JobCenter Essen Mitte 
 45326 Essen  88-57 229 
 
Halitsyna, Tetiana Heinrich-Strunk-Str. 49 JobCenter Essen-West 
 45143 Essen  88-56 932 
 
 
Hassan El Hawat, Fadi Hamse Gebäude / 3.OG Amt für Stadtneuerung und 
Hassan El Hawat, Dam und Fares Bodenmanagement 
Issam in Tripoli/ Libanon  88-68 212 
Hassan El Hawat, 
Nessrin 
Hassan El Hawat, Raed 
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Heimannsberg, Jeniffer  Jugendamt 
   88-51 640 
 
Helms, Joachim Willi  Jugendamt 
   88-51 640 
 
Henze, Frank Dieter Söllingstr. 106 JobCenter Essen Mitte-Nord 
 45127 Essen  88-56 222 
 
Hoffmann-Uzunel, Aline  Jugendamt 
   88-51 273 
 
Khalefah, Raumerstr. 61 Zentrale Ausländerbehörde 
Mohaned Mahdi 45144 Essen  88-38 411 
Mansour 
 
Könülsök, Cihan  Jugendamt 
   88-51 636 
 
Luthe, Kevin-Sascha Rahmheide 18 JobCenter Essen Nord 
 45326 Essen  88-56 312 
 
Stump, Vitali  Jugendamt 
   88-51 627 
 
Szumotalski, Jenny Haardtstr. 22 JobCenter Essen Mitte 
 45355 Essen  88-56 332 
 
Wesolek, Patryk  Jugendamt 
   88-51 668 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das jeweilige Schriftstück zwei Wochen nach Aushang der 
Benachrichtigung als zugestellt gilt. 
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